
Beglaubigte Abschrift

OBERLANDESGERICHT MUNCHEN
Der Vorsitzende des 8. Strafsenats

8 St 5/25 München, den 08. Januar 2026

Strafverfahren gegen Lydia C wegen Verdachts der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer
terroristisohen Vereinigung im Ausland u.a.

Verfüqunq vom 8. Januar 2026:

Zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in der Hauptverhandlung wird gemäI § 176
GVG angeordnet:

I. Sitzungssaal, Offentlichkeit

Die Hauptverhandlung beginnt am II. Februar 2026 und wird nach anliegendem Plan mäg-
licherweise bis 28. April 2026 fortgesetzt.

Sie findet im Strafjustizzentrum in 80335 MUnchen, Nymphenburger Stralle 16, im Sitzungs-
saal B 277 entsprechend anliegendem Plan stall. Die Sitzungen beginnen grundsätzlich urn
9.30 Uhr.

Etwaige Anderungen werden rechtzeitig durch Aushang bekanntgemacht.

Die Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich ( 169 Abs. 1 Satz I GVG).

II. Ailgemeine sitzungspolizeiliche Anordnungen

1. Kindern unter 10 Jahren ist der Zutrill zum Sitzungssaal untersagt, § 175 Abs. 1 GVG.

2. Zur Sicherung des Aufzeichnungsverbotes nach § 169 Abs. I Satz 2 GVG und der Ord -

nung vor dem Sitzungssaal sind au1erhalb des Sitzungssaales Absperrgitter und Sicht-
blenden aufzustellen. Innerhaib des so gekennzeichneten Sicherheitsbereichs sind we-

der Ton-, Film- und Bildaufnahmen noch Interviews zulassig. Den Anordnungen der Jus-
tizbediensteten und der zur Unterstutzung zugezogenen Polizeibeamten ist Folge zu leis-

ten.

3. Allen Personen, die Zutritt zum Sitzungssaal haben, ist das Mitführen von Waffen und
Gegenständen untersagt, die geeignet sind, andere Personen zu verletzen oder zur Stä-

rung der Hauptverhandlung verwendet zu werden.

Von diesem Verbot ausgenommen ist das Führen der DienstausrUstung durch die Vor-
fOhrbeamten und die den Gebäude-, Saal- und Zeuqenschutz stellenden Personen.
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4. Es wird elne Zugangskontrolle für den Zutritt zum Sicherheitsbereich angeordnet. Die-

ser Kontrolle haben sich alle Personen zu unterziehen mit Ausnahme der Mitcilieder des
Gerichts, der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft, der Protokollführer und der dem
Senat zuqeordneten Justizbediensteten sowie der Amtshilfe leistenden und qqf. zum
Schutz qefährdeter Personen einqesetzten Polizeibeamteri.

5. AlIe Personen, die sich einer Zuqanqskontrolle zu unterziehen haberi (S. o. Ziffer 11.4)

müssen sich bei der Einlasskontrolle - sofern sie den diensthabenden Wachtmeistern
nicht persönlich bekannt sind - mit einem gultigen amtlichen Personalausweis oder Rei-
sepass bzw. Rechtsanwälte wahlweise mit einem gultigen Ausweis der Rechtsanwalts-
kammer ausweisen; ausländische Staatsanqehöricie mit einem entsprechenden gultigen
amtlichen Ausweispapier mit Lichtbild.

6. Zuhörer haben ihre Ausweispapiere an der Zugangskontrolle einem Justizbediensteten
zum Zwecke derAnfertigung von Ablichtunqen auszuhandigen. Die Ausweise werden
den Zuhörern nach Anfertigung der Kopien zuruckgegeben.

Die Ausweise werden zur Identifizierung etwaiger Storer sowie zur Zuordnung etwaiger

VerstöRe gegen diese Sicherheitsverfügung abgelichtet. Personaldaten dürfen nicht ge-
speichert oder Iistenmä1ig erfasst werden. Die Ablichtungen sind unverzüglich dem Vor-
sitzenden oder dem von ihm hierfür bestimmten Senatsmitglied auszuhandigen. Sofern
sie zu dem vorgenannten Zweck nicht mehr beriOtigt werden, werden sie spätestens an
dem auf den Sitzungstag folgenden Werktag vernichtet.

7. Nach dem Vorzeigen der Ausweispapiere sind - mit Ausnahme von polizeilichen Zeugen
(mit Dienstausweis) (siehe unten Ziffer 11.7.0) - alle Personen, die sich einer Zuqangs-

kontrolle zu unterziehen haben (S. o. Ziffer 11.4), wie folqt - unter Berucksichtigung der

unten unter Ziffer II.7.e) geregelten Besonderheiteri - auf Waffen und Gegenstände, die
geeignet sind, andere Personen zu verletzen oder zur Storung der Hauptverhandlung
verwendet zu werden, zu durchsuchen:

a) Vor dem Durchschreiten der Metalldetektorschleuse sind Mantel und Jacken abzule-
gen sowie Hosen- und sonstige Bekleidungstaschen zu entleeren. AufVerlangen des
Kontrolipersonals sind auch Pullover, Gürtel und Schuhe auszuziehen.

b) Mitgeführte Behältnisse sowie Jacken und Mantel, soweit sie nicht bereits dem in
Ziffer 11.2 geregelten Mitnahmeverbot für Zuhörer und nicht-polizeiliche Zeugen un-
terliegen, der Inhalt der Hosen- und sonstigen Bekleidungstaschen sowie ggf. Pullo-
ver, Gürtel und Schuhe sind mithilfe eines Durchleuchtungsgerats zu überprufen. Bei
begründetem Verdacht auf Mitführen eines verbotenen Gegenstandes i.S. dieser
Verfügung sind Behältnisse auf Verlangen des Kontrollpersonals zu Offnen und die
Durchsicht zu gewähren. Die Kenntnisnahme vom Inhalt der bei der Durchsuchung
bei Verteidiqern vorgefundenen Schriften und Aktenteile ist untersagt.

c) Nach Durchschreiten der Metalldetektorschleuse ist die Person mittels Metallsonde
und durch Abtasten oberhalb der Kleidung auf verbotene Gegenstände im Sinne die-

ser Verfügung zu uberprüfen.
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d) Verbleibt nach der Durchsuchung der begrundete Verdacht, dass verbotene Gegen-
stände mitgeführt werden, dürfen - nach vorheriger Verständigung des Vorsitzenden
- Durchsuchungen auch am Körper vorgenommen werden.

e) Für Rechtsanwälte, die Prozessbeteiliqte sind, qelten folgende Ausnahmen:

Das Ausziehen von Pullovern, Gürteln und Schuhen darf erst verlangt werden, wenn
die Metalldetektoren ,,anschlagen" und der Grund hierfür nicht anders abgeklärt wer-

den kann. Verbleibt danach der begrundete Verdacht, dass verbotene Gegenstande
mitgefuhrt werden, ist der Vorsitzende zu informieren. Erst mit dessen Zustimmung
findet em Abtasten oberhalb der Kleidung und ggf. eine Durchsuchung am Körper
staff.

f) Bei polizeilichen Zeugen (mit Dienstausweis) findet eine Durchsuchung nicht stall.

8. Mitgebrachte Gegenstände, die geeignet sind, andere Personen zu verletzen oder zur
Störung der Hauptverhandlung verwendet zu werden sowie Gegenstände, die nach den
nachfolgenden Bestimmungen nicht mitgefuhrt werden dürfen, sind in Verwahrunq zu
nehmen; sie werden auf Anforderung bei Verlassen des Sitzungssaalbereichs, spates-

tens am Ende des Sitzungstages, wieder ausgehändigt.

a) Zuhörern und nicht-polizeilichen Zeugen ist insbesondere die Mitnahme folgender
Gegenstände in den Sitzungssaal untersagt:

Mantel und Jacken,
Taschen, Rucksäcke, Beutel, Tüten und anderen Behältnisse,
Funkgeräte, Handys, Computer, Schlüssel, Fernbedienungen,
Foto- und Filmapparate, Smartwatches, MP3-Player und sonstige
Geräte, mit denen Ton- und/oder Bildaufnahmen gefertigt werden
kännen.

b) Rechtsanwälte, die Prozessbeteiligte sind, Sachverständige, polizeiliche Zeugen und
Dolmetscher dürfen Mantel und Jacken, Taschen und Laptops/Tablets sowie Handys
in den Sitzungssaal mitbringen. Telefonieren ist ihnen im Sitzungssaal nicht gestaffet;
Handys sind vor Sitzungsbeginn stummzuschalten.

c) Medienvertreter, die sich durch Vorlage eines Akkreditierungsausweises, gültigen
Presseausweises bzw. Ausweises einer Rundfunk- oder Fernsehanstalt im Sinne des
Pressegesetzes u nd/oder eines Referenzschreibens (Beschaftigungs- oder Auftrags-
bestatigung) eines solchen Unternehmens ausweisen, dürfen Laptops/Tablets sowie
Handys in den Sitzungssaal, aber keine Mantel und Jacken mitbringen. Telefonieren
ist ihnen im Sitzungssaal nicht gestattet; Handys, Laptops und Tablets sind stumm-
zuschalten. Bud- und Filmaufnahmen sind auch mit diesen Geräten nicht gestattet.

9. Sollten Personen sich nicht in der vorgeschriebenen Weise ausweisen (s.o. Ziffer 11.5),
sich weigern, ihre Ausweise ablichten zu lassen (S. o. Ziffer 11.6) und/oder sich gema1
den genannten Bestimmungen durchsuchen zu lassen (s. o. Ziffer 11.7) und/oder bean -

standete Gegenstände in Verwahrung zu geben (S. o. Ziffer 11.8), ist vor der Versagung
des Zutritts derVorsitzende zu verständigen, der überAusnahmen im Einzelfall entschei-
det.
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III. Presse-, Funk- und Fernsehberichterstattung

Ton-, Film- und Bildaufnahmen sind nur ausgewiesenen Medienvertretern nach MaR-
gabe der nachstehenden Regelungen jeweils 15 Minuten vor dem angesetzten Beginn
der Sitzung im ausgewiesenen Bereich des Gerichtssaals gestattet. AuRerhalb dieses
Bereichs dürfen keine Ton-, Film- und Bildaufnahmen gefertigt werden; dies gilt insbe-
sondere im Zuschauerraum sowie im abgesperrten Bereich var dem Sitzungssaal. Die
Aufnahmen im ausgewiesenen Bereich des Gerichtssaals sind mit dem Aufruf der Sache
zu beenden.

2. Bei der Positionierung der Kameras und während der Aufnahmen ist den Anweisungen
der Mitarbeiter der Pressestelle und der Wachtmeister Folge zu leisten. Der Aufenthalt
hinter der Richterbank und das Filmen von Akten ist nicht gestattet.

3. Mit Bild- und Tonaufzeichnungen des Spruchkörpers sawie der Protokollführer auRerhalb
des Sitzungssaals besteht kein Einverständnis.

4. Bild- und Filmaufnahmen der Angeklagten sowie von Zeugen sind zu anonymisieren, es
sei denn, es wurde von ihnen ausdrücklich das Einverständnis zu einer abweichenden
Verfahrensweise erklärt. lm Ubrigen sind die Persönlichkeitsrechte der Prozessbeteilig -

ten, insbesondere der Angeklagten und der Zeugen, in eigener Verantwortung zu wah-
ren.

5. Während sämtlicher Sitzungen sind Ton-, Film- und Bildaufnahmen untersagt ( 169 Abs.
I Satz 2 GVG).

IV. Platzvergabe

An den Sitzungstagen erhalten Medienvertreter und Zuhörer

jeweils 30 Minuten vor Beginn der Hauptverhandlung

Einlass in den geöffneten Sitzungssaal.

2. Für Medienvertreter sind im Sitzungssaal B 277 19 Sitzplätze reserviert und als solche
gekennzeichnet. Pro Medienunternehmen wird nur em Sitzplatz freigehalten. Bei der
Platzvergabe haben akkreditierte Medienvertreter Vorrang.

3. Zuhärer werden in der Reihenfolge ihrer Ankunft var dem Sitzungssaal eingelassen. Es
dürfen nur so viele Zuhörer eingelassen werden, wie Sitzplätze für Zuhörer vorhanden
sind. Em Sitzplatz darf nicht mit zwei Zuhörern besetzt werden. Freiwerdende Sitzplätze
sind unverzuglich weiteren Zuhörern zur Verfügung zu stellen, die noch Einlass begeh-
ren.

Medienvertreter, die nicht in dem für sie reservierten Bereich Platz gefunden haben, wer-
den wie Zuhörer eingelassen.
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4. Zuhörer werden in den für die Medienvertreter reservierten Bereich eingelassen, falls dort
zu Beginn der Hauptverhandlung weniger Medienvertreter Einlass begehrt haben als
Plätze vorhanden sind.

5. Medienvertreter und sonstige Zuhörer, die während der Sitzungspausen ihren Sitzplatz
verlassen, verheren den Anspruch auf ihren Sitzplatz nicht, sofern sie ihren Sitzplatz Un-

mittelbar nach der Sitzungspause wieder einnehmen,

6. Em freiwerdender Sitzplatz kann neu belegt werden. Reservierungen jeder Art sind nicht
statthaft.

7. Personen, die keinen Sitzplatz gefunden haben, müssen den Sitzungssaal vor Beginn
der Hauptverhandlung verlassen.

V. Sitzungspolizei und Ordnung während der Sitzung

1. Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung (Sitzungspolizei) obliegt dem Vorsit-
zenden. Semen Anordnungen ist Folge zu leisten ( 176, 177 GVG). Seine daraus er-
wachsenen Befugnisse erstrecken sich

¯ in örtlicher Hinsicht auf den Sitzungssaal und den dazugehörenden Sicherheitsbe-
reich,

¯ in zeitlicher Hinsicht auf die Sitzung, wozu auch die Sitzungspausen sowie die Zeit-
spannen vor und nach der Sitzung gehoren, in denen sich die Beteiligten oder Zu-
hörer im Sitzungssaal und dem dazugehörenden Sicherheitsbereich aufhalten und

¯. in persönlicher Hinsicht auf alle Personen, die sich während der angegebenen Zeiten
in den erwähnten Bereichen aufhalten.

2. InnerhaIb des aufgezeigten örtlichen, zeitlichen und persänlichen Rahmens wird das
Hausrecht durch die Sitzungspolizei verdrängt.

3. Im Ubrigen gilt die Hausordnung für das Strafjustizzentrum München.

4. Das Hausrecht wird ausgeübt von

Herrn Leitenden Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst
Telefonnummer: 089-5597-4800 (Vorzimmer)

VI. Ailgemeines

In Zweifelsfällen oder wenn em Verfahrensbeteiligter oder Zuhörer geltend macht, durch
den Vollzug der angeordneten Ma1nahmen in semen Rechten beeinträchtigt zu sein, ist
die Entscheidung des Vorsitzenden einzuholen. Anderungen der Zugangsregelungen
bleiben vorbehalten.

2. Diese Verfügung wird über die Homepage des Oberlandesgerichts München veröffent-
Iicht. AnschIiefend wird sie Medienvertretern, die in den E-Mail-Verteilern der Presse-
stelle des Oberlandesgerichts München verzeichnet sind, als E-Mail-Anhang übermittelt.
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GrUnde:

Die aufgeführten sitzungspolizeilichen Anordnungen dienen der Aufrechterhaltung der Ord -

nung in der Sitzung ( 176 GVG). Sie sind erforderlich, urn einen stärungsfreien Ablauf des
Verfahrens zu gewährleisten. Die Anordnungen dienen insbesondere der Sicherheit der An-

geklagten und der übrigen Verfahrensbeteiligten. Den getroffenen Regelungen liegen im We-

sentlichen folgende Erwàgungen zugrunde:

1. Die getroffenen Anordnungen zur Durchfuhrung von Zugangskontrollen in Form von Aus-
weiskontrollen und Durchsuchungen einschlieRlich der vorubergehenden Verwahrung
von mitgeführten Gegenständen sind, ohne dass im Einzeffall eine Gefährdungslage vor-
zuliegen bräuchte, aus generellen Sicherheitserwägungen erforderlich und geeignet, p0-

tenzielie Gefahren zu erkennen und abzuwehren, urn so einen ordnungsgemä1en Ver-
fahrensabiauf zu gewährleisten.

Grundsätziich sind Durchsuchungsanordnungen hinsichtlich aller Verfahrensbeteiligten
zulässig - auch von Rechtsanwälten trotz ihrer Stellung ais Organe der Rechtspfiege.
Dies gilt auch für Verteidiger, wenn - wie voriiegend - in Verfahren wegen des Verdachts
der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung elne Gefährdungs-
lage anzunehmen ist (KKlDiemer, StPO, 9. Aufi., § 176 GVG Rn. I). Insoweit sind die
Besonderheiten elnes Staatsschutzverfahrens zu berucksichtigen, das in der Regel zur
Aufkiärung von Straftaten geführt wird, die im Ailgemeinen einen ideoiogischen, politi-
schen oder religiösen Hintergrund haben. Es besteht daher die generelie Gefahr von An-

schlägen aufAngeklagte und oder andere Verfahrensbeteiiigte. Angesichts dieser Gefah-
renlage 1st zu befürchten, dass Verfahrensbeteiligte aufgrund ihrer Stellung und Funktion
im Verfahren, ohne Rücksichtnahme auf ihre charakteriiche lntegritat urn Hilfe beim Em-
schmuggeln gefahrlicher Gegenstande angegangen werden. Ferner sind die Verfahrens-
beteiligten der Gefahr ausgesetzt, ohne ihr Wissen zusammen mit ihrer Habe gefähriiche
Gegenstände in den Verhandiungssaal zu verbringen.

Mit der Durchsuchungsanordnung werden die Verfahrensbeteiiigten von vornherein ge-
gen den Versuch derartiger Einfiussnahmen abgeschirmt. Diese MaRnahme dient hin-
sichtiich der am Verfahren beteiiigten Rechtsanwälte in erster Linie dem Schutz ihrer In-

tegrität und ihrer jeweiiigen Stellung als unabhängiges Organ der Rechtspfiege. Insbe-
sondere mit Buck auf Verteidiger soil damit von vorneherein jeder Anschein vermieden
werden, die sich während der Hauptverhandiung in ständiger und unmittelbarer Nähe der
Angeklagten befindenden Personen könnten ais geeignete Heifer etwa für das Em-
schmuggeln gefährlicher Gegenstande in Betracht kommen (vgi. BVerfG, Beschiuss vom
29. September 1997 - 2 BvR 1676/97, juris).

Mit den beschränkten Durchsuchungsmainahmen bezügiich der in Ziffer Il.7.e) näher be-

zeichneten Verfahrensbeteiiigten im Gegensatz zy Zeugen, Zuhärern und Medienvertre-

tern wird dem UbermaIverbot besonders Rechnung getragen und der Umfang der Durch-
suchungsmaRnahmen hinreichend bestimmt ausgestaitet (LR/KrauI', StPO, 27. Aufi.,
§ 176 GVG Rn. 33).
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Die Versagung von Ton-, Bud- und Filmberichterstattung während der Sitzung beruht auf
§ 169 Abs. 1 S.2GVG.

Soweit Ton-, Bud- und Filmaufnahmen auch darüber hinaus Einschränkungen unterwor-

fen werden, beruht dies darauf, dass das Grundrecht der Presse- und Rundfunkfreiheit
(Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG) mit den Grundrechten der abgebildeten/betroifenen Personen (Art.
I Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG) im Wege praktischer Konkordanz in Einklang zu bringen und
im Ubrigen em geordneter Verfahrensablauf sicherzustellen ist (vgl. BVerfG, Beschluss v.
21.10.2019, 1 BvR 2309/19, NJW 2020, 38, Rn. 14 f. - beck-online; Krau1 in: Löwe-Ro-
senberg, StPO, 27. Aufl. 2022, § 176 GVG, Rn. 40 if.).

Gründe, die em generelles Verbot von Ton-, Film- und Bildaufnahmen rechifertigen könn -

ten, liegen nicht vor. Ton-, Film- und Bildaufnahmen werden daher vor Sitzungsbeginn im
Sitzungssaal gestattet, wobei zum Schutz der Persänlichkeitsrechte der Verfahrensbetei-
ligten und aus Grüriden eines geordneten Verfahrensablaufs eine zeitliche Begrenzung
aufjeweils 15 Miriuten bis zum Beginn der Sitzung anzuordnen war.

Die abgesperrten Zugangsbereiche zum Sitzungssaal, in denen sich die Durchleuch-
tungsgeräte, die Detektorschleusen und die Durchsuchungskabinen befinden, dienen
ausschlie1lich der reibungslosen Durchfuhrung der angeordneten Zugangskontrollen,
was die Erstreckung des Verbots von Ton-, Film- und Bildaufnahmen auf diese Bereiche
gebietet.

gez.
Dr. Stoll
Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht
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Anlage zur Verfügunci vom 08. Januar 2026 (Terminplan):

1. Mittwoch,
2. Montag,
3. Mittwoch,
4. Dienstag,
5. Dienstag,
6. Mittwoch,
7. Freitag,
8. Montag,
9. Dienstag,
10. Mittwoch,
11. Dienstag,
12. Montag
13. Dienstag,

11.02. 2026
16.02. 2026
18.02. 2026
10.03. 2026
17.03. 2026
18.03. 2026
20.03. 2026
30.03. 2026
31.03. 2026
01.04. 2026
21.04. 2026
27.04. 2026
28.04. 2026

Jeweils 09.30 Uhr Sitzungssaal B 277
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